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GESETZE 
 
 
I.)  Stellungsgruppen 

 

I. Anhang zur Ordnung für die 
Versorgung der Priester in der Diözese 
Eisenstadt 2026 
 

 

Stellungsgruppe 
Grund-

sustentation 
Biennien 

A Priesteramtskandidaten während des Pastoralpraktikums € 1.681,30 --- 

B Aktive Diözesanpriester ohne bischöfliche Beauftragung € 1.681,30 € 12,00 

C Kapläne und gleichgestellte Priester € 2.241,50 € 15,00 

D1 Pfarrmoderatoren ohne Prüfung, Pfarrvikare in Einzelpfarren € 2.413,30 € 15,00 

D2 Pfarrmoderatoren ohne Prüfung, Pfarrvikare in Seelsorgeräumen € 2.781,30 € 15,00 

E1 Pfarrer und gleichgestellte Priester in Einzelpfarren € 2.853,80 € 18,00 

E2 Pfarrer und gleichgestellte Priester in Seelsorgeräumen € 3.252,20 € 18,00 

F Priester in leitender Stellung der Diözese € 4.315,10 € 18,00 
 
 
 

 

II.) Zulagen 

 
1) Mitglied des Domkapitels € 188,90 
 
2)  Mehrdienstzulage 

 2.1) Mehrdienstzulage 1 € 144,40 

 2.2) Mehrdienstzulage 2 € 240,70 

 2.3) Mehrdienstzulage 3 € 325,00 

 
 
 

 
 2.4) Mehrdienstzulage 4 € 397,10 

 2.5) Mehrdienstzulage 5 € 457,20 

3) Seelsorgeteamleiter  € 601,50 
 
4)  Substitut (vorübergehende Aushilfe) 
 o. Mithilfe (ständige Aushilfe) € 240,70 
 
5) Vita communis - Zulage € 180,50 
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III.) Jubiläumsgabe 
 
25 Jahre Priester € 1.100,00 

40 Jahre Priester € 1.500,00 

50 Jahre Priester € 1.900,00 

60 Jahre Priester € 2.200,00 
 
IV.) Haushaltsbeitrag 
 
Kaplan, Pfarrvikar € 240,00 
 
 
II. Besoldungsordnung der Diözese 
Eisenstadt 2026 
 
§ 3 Gehaltsschema 

V.) Pfarrhaushälterinnen 
 
Der Prozentsatz für die Vergütung gem. § 18 (2) beträgt 
30 %. 

 
VI.) Übersiedlungsbeihilfe 
 
Kostenersatz bis max. € 1.500,00 

 
VII.) Sterbegeld € 2.200,00 

 
VIII.) Pflichtbeiträge 
 
Seminaristicum € 17,00 

Haushälterinnenbeitrag € 17,00 

 

 
Stufe A B C D E 

      
1 2 615,50 2 326,40 1 958,90 1 795,10 1 689,80 

2 2 684,10 2 388,40 2 023,90 1 845,30 1 728,80 

3 2 752,60 2 450,60 2 089,50 1 902,00 1 765,20 

4 2 823,00 2 512,10 2 151,40 1 960,80 1 803,80 

5 2 891,00 2 575,70 2 219,30 2 017,70 1 831,90 
 

          
6 2 961,50 2 637,30 2 289,80 2 077,40 1 857,50 

7 3 078,10 2 702,60 2 361,60 2 137,90 1 900,60 

8 3 198,60 2 766,00 2 431,60 2 199,70 1 943,60 

9 3 317,90 2 854,40 2 501,90 2 264,70 1 987,40 

10 3 433,30 2 944,70 2 575,70 2 330,10 2 030,80 
 

          
11 3 560,80 3 069,80 2 654,00 2 401,90 2 094,30 

12 3 678,30 3 190,50 2 729,00 2 443,40 2 117,80 

13 3 795,80 3 307,80 2 802,70 2 488,50 2 140,90 

14 3 914,90 3 425,10 2 879,40 2 527,20 2 164,70 

15 4 030,60 3 542,40 2 955,00 2 569,00 2 187,90 
 

          
16 4 184,70 3 661,90 3 031,70 2 612,40 2 211,30 

17 4 339,40 3 779,30 3 108,80 2 652,50 2 234,70 

18 4 500,70 3 897,00 3 183,30 2 695,70 2 258,30 

19 4 631,00 4 014,00 3 259,70 2 737,50 2 281,40 

20 4 804,60 4 131,50 3 336,00 2 781,40 2 304,90 
 

          
21 4 959,80 4 249,00 3 411,90 2 823,00 2 328,20 

22 5 114,80 4 369,30 3 488,40 2 866,20 2 351,70 

23 5 269,90 4 489,60 3 560,80 2 908,00 2 375,00 

24 5 423,50 4 609,30 3 636,90 2 951,40 2 398,20 
 
 
 

§ 4 Zulagen 
 

Wenn nicht anders angegeben monatlich und brutto: 
 

1. Verwaltungsdienstzulage: 
 in allen Gruppen  € 212,00 
 ab A 9 (bis A 24) € 269,60 

 
 

2. Familienzulage: 
 Alleinverdiener i. S. d. 
 § 33 Abs. 4 EStG € 145,60 
 Andere €   71,20 
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3. Kinderzulage: 
 für das 1. Kind   € 81,40 
 für das 2. Kind   € 95,20 
 für jedes weitere Kind € 106,70 

 
 

4. Kirchenbeitragsdienstzulage: 
 Leiter € 329,90 
 Stellvertreter € 211,50 
 Sachbearbeiter € 133,30 

 
5.  Funktionszulage: 
 Direktor € 434,80 
 Sachbereichsleiter € 329,90 
 Sachbearbeiter € 250,40 
 Mehrdienstleistung € 133,40 
 
Diese Änderung der Besoldungsordnung in § 3 und 
§ 4 wurde vom hochwst. Herrn Diözesanbischof mit 
Rechtswirksamkeit vom 1. Jänner 2026 in Kraft 
gesetzt. 

 
III. Anhang zur Kirchenbeitragsord-
nung der Diözese Eisenstadt 2026 
 
Der Anhang zur Kirchenbeitragsordnung wurde 
mit Beschluss des Diözesanwirtschaftsrates vom  
9. Dezember 2025 in mehreren Punkten geändert 
und vom Herrn Diözesanbischof bestätigt. Die 
Änderungen wurden dem Bundeskanzleramt - 
Kultusamt vorgelegt und von diesem mit Schreiben 
vom 18. Dezember 2025, Zahl 2025-1.045.233, zur 
Kenntnis genommen. 
 
1) Kirchenbeitrag vom Einkommen (Tarif E) 

a) Der Jahreskirchenbeitrag vom Einkommen beträgt 
1,1 Prozent der Beitragsgrundlage abzüglich eines 
allgemeinen Absetzbetrages von € 61,00. 

b) Der Mindestkirchenbeitrag bei ausschließlich 
unselbständiger Erwerbstätigkeit beträgt € 35,00 pro 
Jahr. 

c) Der Mindestkirchenbeitrag bei selbständiger 
Erwerbstätigkeit beträgt € 133,50 pro Jahr. 

d) Der Kirchenbeitrag für nicht ausgewiesene 
Einkünfte aus Privatzimmervermietung beträgt € 3,00 
pro Bett und Saison. 

e) Beitragsgrundlage bildet das zu versteuernde 
Jahreseinkommen des Vorjahres laut Einkommen-
steuerbescheid. 

f) Sonstige Bezüge, soweit sie gemäß §§ 37, 38 und 67 
EStG steuerlich begünstigt sind, werden nicht in die 
Beitragsgrundlage nach Buchstabe a) einbezogen, 
sondern mit 0,5 Prozent dieser Einkünfte bemessen. 

g) Die Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 
über Steuersätze und Steuerabsetzbeträge haben keinen 
Einfluss auf die Bemessung des Kirchenbeitrages. 

h) Eine Beitragsgrundlage bilden auch Einkommen 
oder Geldleistungen, die aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen oder internationaler Vereinbarungen 
einer staatlichen Besteuerung nicht unterliegen. 
 
2) Kirchenbeitrag vom Vermögen (Tarif V) 

a) Der Kirchenbeitrag vom land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögen (VL) beträgt bei einem 
Einheitswert 

 
bis   18.200,00  6,5 %o  
vom Mehrbetrag bis 36.400,00  6,0 %o 
vom Mehrbetrag bis  72.800,00  3,5 %o 

darüber  2,5 %o 

b) Der Kirchenbeitrag von den übrigen Vermögens-
arten (V) beträgt 2 Promille des Vermögenswertes, 
wenigstens jedoch € 133,50. 
 
3) Kirchenbeitrag für Mitarbeitende im land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb gemäß § 10 Abs. b der 
KBO beträgt 10 Prozent jenes Beitrages, den die 
betriebsinhabende Person nach dem Einheitswert der 
Land- und Forstwirtschaft zu leisten hat oder im Falle 
der Beitragspflicht zu leisten hätte, mindestens jedoch 
€ 35,00. 
 
4) Die Beitragsgrundlage nach § 10 Abs. c der KBO 
(Verbrauch) beträgt mangels anderer Anhaltspunkte 
mindestens: 
 
€ 17.682,00 für die pflichtige Person 
€   8.900,00 für den/die Ehe- bzw. eingetragene/n 
  Partner/in, und je 
€   1.800,00 für jedes zum Haushalt gehörende  
  Kind, für das Familienbeihilfe  
  bezogen wird. 
 
5) Der angemessene Lebensunterhalt gemäß § 11 
Abs. 4 der KBO ist mit einem Drittel des zu versteuern-
den Einkommens bzw. der Beitragsgrundlage der/des 
nichtkatholischen Ehe- bzw. eingetragenen Partnerin/ 
Partners anzunehmen. Wäre im Falle der Beitrags-
pflicht der/des nichtkatholischen Ehe- bzw. einge-
tragenen Partnerin/Partners der Kirchenbeitrag auch 
nach dem Vermögen (gemäß § 9 KBO) zu ermitteln, so 
beträgt der angemessene Lebensunterhalt ein Drittel 
der diesem Beitrag entsprechenden Grundlage nach 
Tarif E. Ein zur Bestreitung des angemessenen 
Lebensunterhaltes nicht ausreichendes Einkommen 
oder Vermögen liegt vor, wenn der darauf entfallende 
Beitrag den Beitrag nach dem angemessenen Lebens-
unterhalt unterschreitet. 
 
6) Berücksichtigung des Familienstandes 

a) Die Ermäßigung nach § 13 Abs. 2 (für Ehe- bzw. 
eingetragene Partnerin/Partner) und Abs. 3 (für Kinder) 
wird in Form von Absetzbeträgen gewährt, die vom 
errechneten Kirchenbeitrag bzw. von der Summe der 
Teilkirchenbeiträge abgezogen werden. 
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b) Die Ermäßigung für die/den Ehe- bzw. einge-
tragene/n Partnerin/Partner beträgt bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 KBO oder bei 
Nachweis des staatlichen Alleinverdiener-/Allein-
erzieherabsetzbetrages € 44,00. Den Anspruch auf 
diese Ermäßigung haben auch alleinstehende 
Pflichtige, solange ihnen nach § 13 Abs. 3 KBO die 
Kinderermäßigung zusteht. 

c) Die Kinderermäßigung nach §13 Abs. 3 der KBO 
beträgt für 
ein Kind    € 23,00 
für zwei Kinder    € 45,00 
für drei Kinder   € 82,00 
und für jedes weitere Kind  € 37,00. 
 
Die Kinderermäßigung wird jenem Elternteil gewährt, 
der die Familienbeihilfe bezieht. Sollte dieser ohne 
Einkommen sein oder verzichtet dieser auf den 
Kinderabsetzbetrag, so wird er vom Kirchenbeitrag des 
anderen Elternteils abgezogen. Grundsätzlich gilt, dass 
kirchliche Frei- und Absetzbeträge nur bei einer 
beitragspflichtigen Person in Abzug gebracht werden 
können. 
 

 
7) Verfahrens-, Porto- und Bankkosten 

Die beitragspflichtige Person hat Verfahrenskosten 
gemäß § 24 Abs. 2 KBO zu ersetzen. 

a) Die Verfahrenskosten der Kirchenbeitragsorgani-
sation betragen: 

1) für die Mahnung vor Klage  € 7,00 
2) für die gerichtliche Klage  € 7,00 
3) für die gerichtliche Exekution € 7,00 
    zuzüglich Gerichts- und Stempelgebühren. 

 

b) Vorstehende Bestimmung gilt soweit nicht, falls ein 
Rechtsanwalt beauftragt werden muss und daher der 
Rechtsanwaltstarif anzuwenden ist. 

c) Zu ersetzende Verfahrenskosten sind auch die-
jenigen Prozesskosten, die dadurch verursacht werden, 
dass die beklagte Person den Nachweis über die 
Beitragsgrundlage entgegen § 16 KBO, erst nach 
gerichtlicher Streitanhängigkeit erbracht hat. 

d) Portokosten für alle Zuschriften, sowie Kosten, die 
durch abgelehnte Lastschriftmandate o.Ä. entstehen, 
sind von der beitragspflichtigen Person zu tragen. 
 
8) Vermerke auf Einzahlungsbelegen bzw. auf in 
elektronischer Form übermittelten Überweisungen sind 
ungültig; sämtliche Hinweise für die Kirchen- 
beitragsstelle bedürfen einer separaten schriftlichen 
Mitteilung. 
 
9) Wirksamkeit 
Dieser Anhang trat am 1. Jänner 2026 in Kraft. 
 

PERSONALNACHRICHTEN 
 
IV. Diözesane Personalnachrichten 
 

 
1. Der hochwst. Herr Diözesanbischof hat ernannt 
 
Hochw. Mag. Thorsten Carich zum Diözesan-
referenten für das Andreas-Petrus-Werk (Opus 
Apostolorum Andreae et Petri). (17. Dezember 2025) 
 

 
2. Inkardiniert in die Diözese Eisenstadt wurde der 

hochw. Herr 
 
Mag. Lic. Thomas Ackermann, Diözesanrichter und 
Pfarrmoderator der Pfarren Rohrbach b. M. und 
Schattendorf, mit Dekret vom 17. Dezember 2025 
und mit Rechtswirksamkeit vom 2. Feber 2025. 
 

 
3. Orden 
 
Sr. Pia (Katarina) Pilić SMI wurde in Dienstver-
wendung der Diözese Eisenstadt genommen und mit 
der Verrichtung pastoraler und sonstiger Dienste im 
Bereich des Bischofshofes und des bischöflichen 
Haushaltes betraut. (23. September 2025) 
 
Sr. Rita (Anela) Oborović SMI wurde in Dienstver-
wendung der Diözese Eisenstadt genommen und mit 
der Verrichtung pastoraler und sonstiger Dienste im 
Bereich des Bischofshofes und des bischöflichen 
Haushaltes betraut. (23. September 2025) 
 

 
4. Diözesane Mitarbeiter/innen 
 
Herr Mag. Nikolaus Faiman (L) wurde als Diözesan-
referent für das Andreas-Petrus-Werk (Opus 
Apostolorum Andreae et Petri) enthoben. (17. 
Dezember 2025) 
 

 
5. Überdiözesane Aufgaben und Gremien 
 
Herr Mag. Dr. Herbert Gabriel, Vizerektor für 
Forschung und Hochschulentwicklung an der Privaten 
Pädagogischen Hochschule Burgenland vertritt die 
Diözese Eisenstadt im Verwaltungsrat des 
Katholischen Hochschulwerkes Salzburg. 

 
BISCHÖFLICHES ORDINARIAT 

EISENSTADT 
E i s e n s t a d t , 25. Jänner 2026 

Gerhard Grosinger Michael Wüger 
Ordinariatskanzler Generalvikar 
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